
Beklagte: Europäische Kommission (Prozessbevollmächtigte: É. Gippini Fournier, B. Stromsky und P. Němečková)

Streithelferin zur Unterstützung der Beklagten: SES Astra (Betzdorf, Luxemburg) (Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte 
F. González Díaz und F. Salerno sowie Rechtsanwältin V. Romero Algarra)

Gegenstand

Klage auf Nichtigerklärung des Beschlusses 2014/489/EU der Kommission vom 19. Juni 2013 über die staatliche Beihilfe 
SA.28599 (C 23/10 [ex NN 36/2010, ex CP 163/2009]), die das Königreich Spanien für die Einführung des terrestrischen 
Digitalfernsehens in entlegenen und weniger besiedelten Gebieten (mit Ausnahme von Kastilien-La Mancha) gewährt hat 
(ABl. L 217, S. 52)

Tenor

1. Die Klage wird abgewiesen.

2. Die Navarra de Servicios y Tecnologías, SA trägt ihre eigenen Kosten und die Kosten, die der Europäischen Kommission und SES 
Astra entstanden sind.

(1) ABl. C 313 vom 26.10.2013.

Urteil des Gerichts vom 2. Dezember 2015 — Tsujimoto/HABM — Kenzo (KENZO ESTATE)

(Rechtssache T-522/13) (1)

(Gemeinschaftsmarke — Widerspruchsverfahren — Internationale Registrierung mit Benennung der 
Europäischen Gemeinschaft — Wortmarke KENZO ESTATE — Ältere Gemeinschaftswortmarke 

KENZO — Relatives Eintragungshindernis — Bekanntheit — Art. 8 Abs. 5 der Verordnung [EG] 
Nr. 207/2009 — Verspätete Vorlage von Unterlagen — Ermessen der Beschwerdekammer — Art. 76 

Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009 — Teilweise Ablehnung der Eintragung)

(2016/C 027/46)

Verfahrenssprache: Englisch

Verfahrensbeteiligte

Kläger: Kenzo Tsujimoto (Osaka, Japan) (Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte A. Wenninger-Lenz, W. von der Osten- 
Sacken und M. Ring)

Beklagter: Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (Prozessbevollmächtigter: P. Bullock)

Andere Beteiligte im Verfahren vor der Beschwerdekammer des HABM und Streithelferin vor dem Gericht: Kenzo (Paris, Frankreich) 
(Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte P. Roncaglia, G. Lazzeretti, F. Rossi und N. Parrotta)

Gegenstand

Klage gegen die Entscheidung der Zweiten Beschwerdekammer vom 3. Juli 2013 (Sache R 1363/2012-2) zu einem 
Widerspruchsverfahren zwischen Kenzo und Herrn K. Tsujimoto

Tenor

1. Die Klage wird abgewiesen.
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2. Herr Kenzo Tsujimoto trägt die Kosten.

(1) ABl. C 352 vom 30.11.2013.

Urteil des Gerichts vom 2. Dezember 2015 — Kenzo/HABM — Tsujimoto (KENZO ESTATE)

(Rechtssache T-528/13) (1)

(Gemeinschaftsmarke — Widerspruchsverfahren — Internationale Registrierung mit Benennung der 
Europäischen Gemeinschaft — Wortmarke KENZO ESTATE — Ältere Gemeinschaftswortmarke 

KENZO — Relatives Eintragungshindernis — Bekanntheit — Art. 8 Abs. 5 der Verordnung [EG] 
Nr. 207/2009 — Begründungspflicht — Art. 75 der Verordnung Nr. 207/2009 — Teilweise 

Zurückweisung des Widerspruchs)

(2016/C 027/47)

Verfahrenssprache: Englisch

Parteien

Klägerin: Kenzo (Paris, Frankreich) (Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte P. Roncaglia, G. Lazzeretti und F. Rossi sowie 
Rechtsanwältin N. Parrotta)

Beklagter: Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (Prozessbevollmächtigter: P. Bullock)

Anderer Beteiligter im Verfahren vor der Beschwerdekammer des HABM und Streithelfer vor dem Gericht: Kenzo Tsujimoto (Osaka, 
Japan) (Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwältin A. Wenninger-Lenz, Rechtsanwalt W. von der Osten-Sacken und 
Rechtsanwältin M. Ring)

Gegenstand

Klage gegen die Entscheidung der Zweiten Beschwerdekammer des HABM vom 3. Juli 2013 (Sache R 1363/2012-2) zu 
einem Widerspruchsverfahren zwischen Kenzo und Herrn K. Tsujimoto

Tenor

1. Die Entscheidung der Zweiten Beschwerdekammer des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) 
(HABM) vom 3. Juli 2013 (Sache R 1363/2012-2) wird aufgehoben, soweit mit ihr der Widerspruch für die von der 
Internationalen Anmeldung erfassten Waren der Klassen 29 bis 31 zurückgewiesen wird.

2. Das HABM trägt die Kosten, die Kenzo im vorliegenden Rechtszug entstanden sind.

3. Das HABM und Herr Kenzo Tsujimoto tragen die ihnen im vorliegenden Rechtszug entstandenen eigenen Kosten.

4. Herr K. Tsujimoto trägt seine Kosten und die Hälfte der Kosten, die Kenzo im Verfahren vor der Beschwerdekammer des HABM 
entstanden sind.

(1) ABl. C 367 vom 14.12.2013.
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